
    

 

 

Amtsblatt  

des Landratsamtes Ostallgäu 
herausgegeben vom Landratsamt Ostallgäu 
Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf 

 
Sprechzeiten:  
Montag, Mittwoch und Freitag  7.30 – 12.30 Uhr 
Dienstag     7.30 – 16.00 Uhr 
Donnerstag    7.30 – 17.30 Uhr 
und nach Terminvereinbarung 
 

 
Öffnungszeiten Bürgerservice:  
Montag und Dienstag   7.30 – 16.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag   7.30 – 12.30 Uhr 
Donnerstag    7.30 – 17.30 Uhr 
 
 

 

Jahrgang 81 Donnerstag, 19.03.2026 Nummer 10 

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter (zuletzt wohnhaft), Herrn Ðorđe Dimić, 

Brunnengasse 20, 87629 Füssen; z. Zt. unbekannten 

Aufenthalts. 

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 17.03.2026, Aktenzeichen 30-

1420/FÜS DD67 wegen Vollzug der FZV; Grund der 

Anordnung: Fehlender Versicherungsschutz kann beim 

Landratsamt Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, 

Kfz-Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden 

eingesehen werden. Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich 

zugestellt. Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Verena Schmölz                                 Eapl.: 30-1420/FÜS DD67 

 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 

„Nach Art 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bauordnung (BayBO) 

wird der verfügende Teil sowie die Rechtsbehelfsbelehrung des 

folgenden Baugenehmigungsbescheides öffentlich 

bekanntgemacht: 

Der Antrag auf Neubau einer Agri-Photovoltaikanlage mit 

Trafostation und Stromspeicher in Obergünzburg, ~, 

Gemarkung Burg, Flurnummer(n) 637 wurde mit Bescheid des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 05.03.2026 (Gz.: 6024.01 - 

397/25) nach Maßgabe der geprüften, revidierten und mit 

Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen unter den in 

den Beiblättern abgedruckten Auflagen gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 

9 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt.  

Die Kosten des Verfahrens hat der Antragsteller zu tragen. 

R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 

seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem  

Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, Postfach 11 23 

43, 86048 Augsburg, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

- Die Erhebung einer Klage ist schriftlich, zur Niederschrift oder 

elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 

Form möglich. Die Erhebung einer Klage per einfacher E-Mail 

ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  

- Seit 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte 

Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 

Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verfahrensgebühr fällig. 

Die Rechtsbehelfsfrist wird mit dem Tag der Zustellung 

(Veröffentlichung) in Lauf gesetzt (siehe Art. 66 Abs. 2 Satz 6 

BayBO). Die Verfahrensunterlagen können beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwaben-straße 11, 87616 Marktoberdorf, Zimmer 

259, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 

werden. 

Ulrich Härle, Regierungsdirektor             Eapl.: 6024.01 - 397/25 

 

Bekanntmachung 

Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der 

Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 

Hier: Herr Dániel Szönyi, geb. 06.07.1990 in Budapest, zuletzt 

wohnhaft in 87459 Pfronten Steinach, Auf dem Breitenberg 4;    

z. Zt. Unbekannten Aufenthalts. 

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Der Bescheid des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 16.03.2026, Aktenzeichen 30-

1430 Grund der Anordnung: Versagung der Erteilung einer 

Fahrerlaubnis kann beim Landratsamt Ostallgäu, Schwabenstr. 

11, 87616 Marktoberdorf, Fahrerlaubnisbehörde zu den 

üblichen Dienststunden eingesehen werden. Das o.g. 

Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Damit werden 

Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen. 

Simon Fritz                                                            Eapl.: 30-1430 

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter (zuletzt wohnhaft), Herrn Vasyl Perepolka, OT 

Berg, Allgäuer Straße 48, 87459 Pfronten; z.Zt. unbekannten 

Aufenthalts. 

Öffentliche Zustellung gemäß Art.15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 



 

 

Landratsamtes Ostallgäu vom 11.03.2026, Aktenzeichen 30-

1420/MN CA300, Vollzug der FZV; Grund der Anordnung: 

Nichtentrichtung der KFZ-Steuer kann beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-

Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden eingesehen 

werden. 

Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Damit 

werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

Lisa Mc Callion                                   Eapl.: 30-1420/MN CA300 

 

Bekanntmachung 

Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der 

Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 

Hier: Herr Ahmed Mohammed Abdullah, Kochar, geb. 

08.10.1990 in Dohuk, zuletzt wohnhaft in 87634 Obergünzburg, 

Forstweg 3; z. Zt. Unbekannten Aufenthalts. 

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Der Bescheid des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 16.03.2026, Aktenzeichen 30-

1430 Grund der Anordnung: Versagung der Erteilung 

Fahrerlaubnis kann beim Landratsamt Ostallgäu, Schwabenstr. 

11, 87616 Marktoberdorf, Fahrerlaubnisbehörde zu den 

üblichen Dienststunden eingesehen werden. 

Das o.g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Damit 

werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

Simon Fritz                                                            Eapl.: 30-1430 

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter (zuletzt wohnhaft), Herrn Robert Briechle, 

Oberthingauer Straße 4, 87647 Unterthingau; z.Zt. 

unbekannten Aufenthalts 

Öffentliche Zustellung gemäß Art.15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 11.03.2026, Aktenzeichen 30-

1420/BB R852, Vollzug der FZV; Grund der Anordnung: 

Fehlender Versicherungsschutz kann beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-

Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden eingesehen 

werden. 

Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Damit 

werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

Lisa Mc Callion                                      Eapl.: 30-1420/BB R852 

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter (zuletzt wohnhaft), Frau Doris Christine Kurschatke, 

Bergstraße 9, 87629 Füssen; z.Zt. unbekannten Aufenthalts 

Öffentliche Zustellung gemäß Art.15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 24.02.2026, Aktenzeichen 30-

1420/OAL R564, Vollzug der FZV; Grund der Anordnung: 

Fehlender Versicherungsschutz kann beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-

Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden eingesehen 

werden. 

Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Damit 

werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

Stella Keller                                         Eapl.: 30-1420/OAL R564 

 

 

 

 

 

 

Bekanntmachung 

Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes und des 

Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 

Vollstreckungsgesetzes (VwZVG); 

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 VwZVG 

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Evelina 

Viazovchenko, geb. 27.12.2015.  

Mitteilung über den Übergang von Unterhaltsansprüchen auf 

den Freistaat Bayern gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz 

Unterhaltspflichtiger: Vitalii Viazovchenko, geb. 25.11.1987 

derzeit unbekannten Aufenthalts. 

Das Schreiben des Landratsamtes Ostallgäu vom 17.03.2026 

an den Unterhaltspflichtigen kann beim Landratsamt Ostallgäu, 

Außenstelle Jugendamt in 87616 Marktoberdorf, Georg-

Fischer-Straße 18, Zimmer J 006, Erdgeschoss, während der 

üblichen Dienststunden eingesehen werden. 

Wolfseher, Verwaltungsfachwirt        Eapl.: 21-UVG-434-V-8473 

 

Bekanntmachung 

Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der 

Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 

Hier: Herr Alessandro Ceccarelli, geb. 09.04.1991 in Giurgiu 

wohnhaft in I - 50131 Firenze, Viale dei Mille 17.    

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Der Bescheid des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 24.02.2026, Aktenzeichen 30-

1430. Grund des Bescheids: Aberkennung des Rechts, von 

einer ausländischen Fahrerlaubnis in Deutschland Gebrauch 

machen zu dürfen kann beim Landratsamt Ostallgäu, 

Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Fahrerlaubnisbehörde 

zu den üblichen Dienststunden eingesehen werden. 

Das o.g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Damit 

werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

Mathias Bach                                                        Eapl.: 30-1430 

 

 

Durch die digitale Unterschrift können an diesem pdf-Dokument 

keine Änderungen mehr vorgenommen werden. 
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